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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Resorcinfuchsin, krist.

1.1. Produktidentifikator

0HP6-0AKD-RUCE-E0JSUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Färben von Gewebeproben Das Produkt ist für Forschung, Analyse und wissenschaftliche Ausbildung 

bestimmt.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

MORPHISTO GmbHFirmenname:

Straße: Schumannstr. 142/144

Ort: D-63069 Offenbach

Telefon: Telefax:+49 (0) 69 / 400 3019-60 +49 (0) 69 / 400 3019-64

info@morphisto.deE-Mail:

Morphisto GmbHAnsprechpartner:

E-Mail: gefahrstoffmanagement@morphisto.de

http://www.morphisto.deInternet:

Giftinformationszentrum Mainz, Tel: +49(0)6131/192401.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

Carc. 2; H351

STOT SE 1; H370

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Eisen(III)-chlorid

Resorcin

3-Methylparafuchsin

Nickelchlorid

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:
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H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H370 Schädigt die Organe (Zentralnervensystem, Blut) bei Verschlucken.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P260 Keine Stäube oder Nebel einatmen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

GefahrSignalwort:

Piktogramme:

H317-H318-H351-H370

Gefahrenhinweise

P260-P280-P305+P351+P338-P310

Sicherheitshinweise

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die 

entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

(vPvB) eingestuft sind. Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die 

gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 

Eigenschaften aufweisen. Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die 

gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 

Eigenschaften aufweisen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

40 - < 45 %7705-08-0 Eisen(III)-chlorid

231-729-4 01-2119497998-05

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H318

35 - < 40 %108-46-3 Resorcin

203-585-2 604-010-00-1 01-2119480136-40

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 1, STOT SE 2, Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H317 H370 H371 H400 H412

15 - < 20 %632-99-5 3-Methylparafuchsin

211-189-6

Carc. 2; H351

< 0,1 %7718-54-9 Nickelchlorid

231-743-0 028-011-00-6 01-2119486973-20

Carc. 1A, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, 

STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H350i H341 H360D H331 H301 H315 H334 

H317 H372 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7705-08-0 231-729-4 40 - < 45 %Eisen(III)-chlorid

oral:  LD50 = 500 mg/kg

108-46-3 203-585-2 35 - < 40 %Resorcin

dermal:  LD50 = 2830 mg/kg; oral:  LD50 = 510 mg/kg

632-99-5 211-189-6 15 - < 20 %3-Methylparafuchsin

oral:  LD50 = >2000 mg/kg

7718-54-9 231-743-0 < 0,1 %Nickelchlorid

inhalativ:  ATE = 3 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,5 mg/l (Stäube oder Nebel); oral:  LD50 = 

105 - 681 mg/kg   Skin Irrit. 2; H315: >= 20 - 100    Skin Sens. 1; H317: >= 0,01 - 100    STOT RE 

1; H372: >= 1 - 100    STOT RE 2; H373: >= 0,1 - < 1    

Aquatic Acute 1; H400: M=1    

Aquatic Chronic 1; H410: M=1

Weitere Angaben

Das Produkt enthält keine (> 0,1%) besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste 

gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem 

Tragen waschen. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Für Frischluft sorgen. 

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt 

hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Bei 

Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Bei 

Nach Einatmen
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Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Ärztliche Behandlung notwendig. Bei großflächigem 

Hautkontakt schwere Vergiftung möglich. Vergiftungssymptome können auch erst nach vielen Stunden 

auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Nach 

Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort 

medizinische Hilfe holen. Vergiftungsgefahr bei Schleimhautkontakt. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei 

Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Vergiftungssymptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 

mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall. 

Symptomatik der akuten Vergiftung: Augen: konzentrationsabhängig Brennen, Rötung, Konjunktivits bis 

Hornhauttrübung, (evtl. irreversibel). Haut: meist relativ schwache Reizung (intensiver bei längerem Kontakt), 

allergische Reaktionen möglich (Urtikaria, Dermatitis, Ekzem), nach großflächigem Kontakt akute systemische 

Wirkung möglich. Inhalation: Resorptivwirkungen möglich Ingestion: konzentrationsabhängig gastrointestinale 

Beschwerden (wie Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe). Resorption: Störungen im Zentralnervensystem und 

Herz-Kreislaufreaktionen: Schwindel, Zittern, Verwirrtheit, Tremor, Schwitzen, schwacher Puls, 

Bewusstlosigkeit, tonisch-klonische Krämpfe, Atemversagen; auch metabolische Azidose, evtl. Störung der 

Leber- und Nierenfunktion.Methämoglobinämie, Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckabfall, 

Atemnot, Krämpfe.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar. Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid (CO). Stickoxide 

(NOx). Chlorwasserstoff (HCl).

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug. 

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von 

Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren
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Für ausreichende Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen 

und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Gefahrenzone räumen. Vorgehen nach Notfallplan. Sachkundige hinzuziehen.

Einsatzkräfte

Löschwasser nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter 

Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen 

oder Ölsperren).

Für Rückhaltung

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Den 

betroffenen Bereich belüften. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen. Verunreinigtes Waschwasser 

zurückhalten und entsorgen.

Für Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Staubbildung vermeiden. 

Staub nicht einatmen. Abzug verwenden (Labor). Exposition vermeiden. Behälter nach Gebrauch sofort mit 

Deckel verschließen. Auf Sauberkeit und Trockenheit am Arbeitsplatz achten. Persönliche Schutzausrüstung 

tragen (siehe Abschnitt 8).

Hinweise zum sicheren Umgang

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen 

und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, 

trinken, rauchen, schnupfen. Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Alle 

kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Die Straßenkleidung 

muss getrennt von der Arbeitskleidung aufbewahrt werden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und 

Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Hautschutzplan erstellen und beachten!

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten 

sorgen. Abzug mit Auffangmöglichkeit für Rauch/Dampf.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Lebensmittel- und Futtermittel. Arzneimittel. Ansteckungsgefährliche Stoffe. 

Radioaktive Stoffe. Explosive Stoffe. Oxidierende Stoffe. Oxidierende Flüssigkeiten. Organische Peroxide. 

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische. Pyrophore Feststoffe. Stoffe, die in Berührung mit Wasser 

Zusammenlagerungshinweise
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entzündliche Gase bilden. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen.

Schützen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Empfohlene Lagerungstemperatur: 15-25°C.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

6.1D (Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3/giftige oder chronisch wirkende 

Gefahrstoffe)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Färben von Gewebeproben Das Produkt ist für Forschung, Analyse und wissenschaftliche Ausbildung 

bestimmt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Spitzenbe- 

grenzungsfaktor

F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. ArtHinweis

1(I)41,3-Dihydroxybenzol (Resorcin)108-46-3 20 E TRGS 900Y, H

8(II)Nickelverbindungen (als Ni)- 0,03 E TRGS 900Y

Stoffspezifische Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen (TRGS 910)

F/m³mg/m³ppmCAS-Nr. Bezeichnung Beurteilungsmaßstab Hinweise/ÜF

- Nickelverbindungen, als Carc. 1A, Carc. 

1B eingestuft

b)Akzeptanzkonzentration 0,006 (A)

Toleranzkonzentration 80,006 (A)

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

108-46-3 Resorcin

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5,6 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 132,8 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 40 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

108-46-3 Resorcin

Süßwasser 0,017 mg/l

Meerwasser 0,002 mg/l

Süßwassersediment 0,08 mg/kg

Meeressediment 0,008 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 0,79 mg/l

Boden 10 mg/kg

7718-54-9 Nickelchlorid

Süßwasser 0,0003136 mg/l

Süßwasser (intermittierende Freisetzung) 0,003136 mg/l

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
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Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Staub nicht einatmen. 

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen. Abzug verwenden (Labor). Verarbeitung in geschlossenen Systemen. Am 

Arbeitsplatz Waschgelegenheit vorsehen, Augendusche oder Augenwaschflasche bereitstellen und 

auffallendkennzeichnen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Dicht schließende Schutzbrille. DIN EN 166.

Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 

Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 

empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 

mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Schutzhandschuhe tragen. 

Geeignetes Material: 

NBR (Nitrilkautschuk). 

Materialstärke: >0,11mm. 

Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min.

Handschutz

Benutzung von Schutzkleidung. Laborkittel.

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 

Partikelfiltergerät (DIN EN 143).P3, Kennfarbe: weiß/blau.

Atemschutz

Schächte und Kanäle sind gegen das Eindringen des Produktes zu schützen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

festAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: dunkelgrün

Es liegen keine Informationen vor.Geruch:

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht bestimmtSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

nicht bestimmtEntzündbarkeit:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarFlammpunkt:

nicht bestimmtZündtemperatur:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

pH-Wert (bei 20 °C): 5-6 (1g/l)

nicht anwendbarKinematische Viskosität:

leicht löslichWasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

nicht bestimmt

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
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Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

nicht bestimmt

0,01 hPaDampfdruck:

  (bei 20 °C)

Dampfdruck:

  (bei 50 °C)

0,06 hPa

 1,6 g/cm³Dichte (bei 20 °C):

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

Partikeleigenschaften: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: brandfördernd.

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

 Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung von 

Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Explosionsgefahr bei Kontakt mit: Oxidationsmittel. Salpetersäure und salpetrige Säure Wasserstoffperoxid.

Exotherme Reaktionen mit: Alkalimetalle. Erdalkalimetalle. Reduktionsmittel, stark. Ammoniak. 

Aminoverbindungen. Nitroverbindungen.

Vor Hitze schützen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit schützen. Das Produkt 

selbst ist nicht explosionsfähig, kann aber explosionsfähige Luft/Dampfgemische bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Starke Säure Oxidationsmittel. Alkalimetalle. Erdalkalimetalle. Peroxide. Phosphoroxide. Stickoxide (NOx). 

Wasserstoffperoxid. Salpetersäure. Salzsäure. Schwefelsäure. Perchlorate. Chromoxide. Säurechloride.

10.5. Unverträgliche Materialien

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid (CO). Stickoxide (NOx). Chlorwasserstoff 

(HCl).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

ATEmix berechnet

ATE (oral) 619,8 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l
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BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

7705-08-0 Eisen(III)-chlorid

RatteLD50 500 

mg/kg
ECHAoral

108-46-3 Resorcin

Ratte, männlich und 

weiblich

LD50 510 

mg/kg
Lieferanten SDB.oral

KaninchenLD50 2830 

mg/kg
Lieferanten SDB.dermal

632-99-5 3-Methylparafuchsin

AffeLD50 >2000 

mg/kg
Lieferanten SDB.oral

7718-54-9 Nickelchlorid

RatteLD50 105 - 681 

mg/kg
GESTISoral

inhalativ Dampf ATE 3 mg/l

inhalativ Staub/Nebel ATE 0,5 mg/l

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschäden.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Resorcin; Nickelchlorid)

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Kann vermutlich Krebs erzeugen. (3-Methylparafuchsin)

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Schädigt die Organe. (Resorcin)

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein 

Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

Sonstige Angaben

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Besondere vom 

Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren!

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Resorcin108-46-3

Akute Fischtoxizität 96 h Lieferanten SDB.LC50 29,5 

mg/l

Pimephales promelas 

(Dickkopfelritze)

Akute Algentoxizität 72 h Lieferanten SDB.ErC50 >97 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h Lieferanten SDB.EC50 1 mg/l Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

Akute Bakterientoxizität EC50 79 mg/l ( 

)

3 h Belebtschlamm Lieferanten SDB.

Nickelchlorid7718-54-9

Akute Fischtoxizität 96 h Lieferanten SDB.LC50 6,9 mg/l Cyprinus carpio 

(Karpfen)

Akute Algentoxizität 72 hErC50 0,66 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h Lieferanten SDB.EC50 6,68 

mg/l

Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Resorcin108-46-3

     Biologische Abbaubarkeit 66,7 % 14

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

7705-08-0 -4Eisen(III)-chlorid

108-46-3 0,8Resorcin

632-99-5 1,6323-Methylparafuchsin

BCF

QuelleSpeziesBCFBezeichnungCAS-Nr.

108-46-3 Resorcin 3,16

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

stark wassergefährdend

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen 

zugelassenen Entsorger ansprechen. Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten. Produktreste sind unter Beachtung 

der nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Chemikalien in Originalbehältern belassen. Nicht mit 

anderen Abfällen vermischen. Ungereinigte Behälter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln. 

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de über Rücknahmesysteme für Chemikalien und Verpackungen 

oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen. Die Zuordnung der 

Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch 

durchzuführen.

Gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie). Kontaminierte Verpackungen sind 

wie der Stoff zu behandeln.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1759

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. (Resorcin, Eisen(III)-chlorid)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C10

Sondervorschriften: 274

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg

Freigestellte Menge: E1

Beförderungskategorie: 3

Gefahrnummer: 80

Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1759

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. (Resorcin, Eisen(III)-chlorid)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C10

Sondervorschriften: 274

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg

Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1759

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Resorcinol, iron(III) chloride)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: 223 274

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg

Freigestellte Menge: E1

EmS: F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1759

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Resorcinol, iron(III) chloride)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 5 kg

Passenger LQ: Y845

Freigestellte Menge: E1

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 860

IATA-Maximale Menge - Passenger: 25 kg

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 864

IATA-Maximale Menge - Cargo: 100 kg

14.5. Umweltgefahren

JaUMWELTGEFÄHRDEND: 

ResorcinGefahrauslöser:

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: stark ätzend.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 27, Eintrag 75

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
H3 STOT SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT - EINMALIGE 

EXPOSITION

E1Zusätzliche Angaben:
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Zusätzliche Hinweise

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende 

Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0,10 kg/h: Konz. 20 mg/m³Technische Anleitung Luft I:

Anteil:

5.2.7.1.1.  I: Karzinogene Stoffe bei m >= 0,15 g/h: Konz. 0,05 mg/m³Technische Anleitung Luft II:

Anteil:

5.2.1: Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub bei 0,2 < m <= 0,4 kg/h: 

Konz. 20 mg/m³ bzw. bei m <= 0,2 kg/h: Konz. 0,15 g/m³ bzw bei m > 0,4 

kg/h: Konz. 10 mg/m³

Technische Anleitung Luft III:

Anteil:

3 - stark wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.Hautresorption/Sensibilisierung:

BewertungEG-Nr. BezeichnungCAS-Nr.

Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)

- Nickelverbindungen, Wasserlösliche insbesondere Ni-sulfat und Ni-dichlorid- Sa

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt unterliegt der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Anforderungen und 

Beschränkungen bei Umgang und Abgabe u.a. in Abschnitt 3 der ChemVerbotsV beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgeführt:

Eisen(III)-chlorid

Resorcin

Nickelchlorid

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 12,15,16.

Rev. 1,00; 04.05.2021; Neuerstellung. 

Rev. 2,0; 12.12.2023; Allgemeine Überarbeitung., Änderung der Transportkennzeichnung. 

Rev. 2,1; 27.05.2024; allgemeine Überarbeitung / Anpassung Abschnitt 14     

Rev. 3,0; 22.01.2025; Änderung der Einstufung/Kennzeichnung., Änderung der Transportkennzeichnung.
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Abkürzungen und Akronyme
Acute Tox: Akute Toxizität

Skin Irrit: Hautreizung

Eye Dam: Schwere Augenschädigung

Resp. Sens: Sensibilisierung der Atemwege

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

Muta: Keimzellmutagenität

Carc: Karzinogenität

Repr: Reproduktionstoxizität

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Aquatic Acute: Akut gewässergefährdend

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

UVCB: Unknown or Variable Compositon, Complex Reaction Products, and Biological Materials

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 

Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

EG/EWG: Europäische Gemeinschaft/Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EU: Europäische Union

M-Faktor: Multiplikationsfaktor

IATA: International Air Transport Association

DGR: Dangerous Goods Regulations
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ICAO: International Civil Aviation Organization

TI: Technical Instructions

VOC: flüchtige organische Verbindung (volatile organic compound)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren

Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren

Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren

Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren

Carc. 2; H351 Berechnungsverfahren

STOT SE 1; H370 Berechnungsverfahren

Aquatic Acute 1; H400 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H331 Giftig bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H370 Schädigt die Organe (Zentralnervensystem, Blut) bei Verschlucken.

H370 Schädigt die Organe.

H371 Kann die Organe (Atmungssystem) bei Verschlucken schädigen.

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die Angaben in 

diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 

Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt 

genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht 

übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 

verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, 

soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material 

übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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             Ausrufezeichen
          
           
             GHS08
             Gesundheitsgefahr
          
           
             GHS09
             Umwelt
          
           
             DGR
             Gefahr
          
           
             302
             Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
          
           
             315
             Verursacht Hautreizungen.
          
           
             317
             Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
          
           
             318
             Verursacht schwere Augenschäden.
          
           
             351
             Kann vermutlich Krebs erzeugen.
          
           
             370
             Schädigt die Organe (...) bei Verschlucken.
             
               Zentralnervensystem, Blut
               ...
            
          
           
             410
             Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
          
           
             260
             Keine Stäube oder Nebel einatmen.
          
           
             273
             Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
          
           
             280
             Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
          
           
             305
             351
             338
             BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
          
           
             310
             Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
          
           
             391
             Verschüttete Mengen aufnehmen.
          
           
             Eisen(III)-chlorid
          
           
             
          
           
             Resorcin
          
           
             
          
           
             3-Methylparafuchsin
          
           
             
          
           
             Nickelchlorid
          
        
         false
         false
         
      
       
         
           Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.  Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.  Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             Eisen(III)-chlorid
          
           7705-08-0
           
           231-729-4
           
             01-2119497998-05-xxxx
          
           FeCl3
           inorganic
           
             162.21
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Verursacht schwere Augenschäden.
            
          
        
         
           lt
           45
           40
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   120
                   106
                   °C
                
              
            
             
               
                 0
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   2.89
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   -4
                
              
            
          
           
             
               
                 162.21
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
               
                 ECHA
              
            
          
        
         
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             Resorcin
          
           108-46-3
           604-010-00-1
           
           203-585-2
           
             01-2119480136-40-XXXX
          
           C6-H6-O2
           organic
           
             110.11
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Verursacht schwere Augenschäden.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
           
             STOT SE 1
             
               370
               Schädigt die Organe (...) bei Verschlucken.
               
                 Zentralnervensystem, Blut
                 ...
              
            
          
           
             STOT SE 2
             
               371
               Kann die Organe (...) bei Verschlucken schädigen.
               
                 Atmungssystem
                 ...
              
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Sehr giftig für Wasserorganismen.
            
          
           
             Aquatic Chronic 3
             
               412
               Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
            
          
        
         
           lt
           40
           35
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   4
                   ppm
                
                 
                   20
                   mg/m³
                
                 
                   1,3-Dihydroxybenzol (Resorcin)
                
                 
                   Y, H
                
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 5.6
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 132.8
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 40
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.017
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.002
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.08
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.008
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 0.79
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 10
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   6
                   ca
                   4
                
              
            
             
               
                 
                   178
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.4
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.01
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 0.06
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.28
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0.8
                
              
            
          
           
             
               
                 110.11
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 510
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte, männlich und weiblich
                
              
               
                 Lieferanten SDB.
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 2830
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
               
                 Lieferanten SDB.
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   29.5
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Pimephales promelas (Dickkopfelritze)
                
                 
                   Lieferanten SDB.
                
              
               
                 
                   1
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
                 
                   Lieferanten SDB.
                
              
               
                 
                   gt
                   97
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
                 
                   Lieferanten SDB.
                
              
               
                 
                   79
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   3
                   h
                
                 
                   Belebtschlamm
                
                 
                   Lieferanten SDB.
                
              
            
          
           
             
               
                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
              
               
                 
                   66.7
                   %
                
                 
                   Biologische Abbaubarkeit
                
              
               
                 14
                 d
              
            
          
           
             
               
                 3.16
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             3-Methylparafuchsin
          
           632-99-5
           
           211-189-6
           C20H20ClN3 
           organic
           
             337.85
             g/mol
          
        
         
           
             Carc. 2
             
               351
               Kann vermutlich Krebs erzeugen.
            
          
        
         
           lt
           20
           15
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               Eintrag 75
            
          
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   235
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.601
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   1.632
                
              
            
          
           
             
               
                 337.85
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Affe
                
              
               
                 Lieferanten SDB.
              
            
          
        
         
         
           false
           false
           false
        
      
       
         
           
             Nickelchlorid
          
           7718-54-9
           028-011-00-6
           
           231-743-0
           
             01-2119486973-20-xxxx
          
           Cl2-Ni1
           inorganic
           
             129.62
             g/mol
          
        
         
           
             Carc. 1A
             
               350i
               Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
            
          
           
             Muta. 2
             
               341
               Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
            
          
           
             Repr. 1B
             
               360D
               Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
            
          
           
             Acute Tox. 3
             
               331
               Giftig bei Einatmen.
            
          
           
             Acute Tox. 3
             
               301
               Giftig bei Verschlucken.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Resp. Sens. 1
             
               334
               Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
           
             STOT RE 1
             
               372
               Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Sehr giftig für Wasserorganismen.
            
             1
          
           
             Aquatic Chronic 1
             
               410
               Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
            
             1
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 27
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   0.03
                   mg/m³
                
                 
                   Nickelverbindungen (als Ni)
                
                 
                   Y
                
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.0003136
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.003136
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   4 (500 g/l)
                
              
            
             
               
                 
                   3.55
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
             
               
                 129.62
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 681
                 105
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
               
                 GESTIS
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   6.9
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Cyprinus carpio (Karpfen)
                
                 
                   Lieferanten SDB.
                
              
               
                 
                   6.68
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
                 
                   Lieferanten SDB.
                
              
               
                 
                   0.66
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         Das Produkt enthält keine (> 0,1%) besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind.
      
    
     
       
         
           Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
        
         
           Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
        
         
           Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
        
         
           Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
         
           Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
        
         
           Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
        
         
           Ärztliche Behandlung notwendig.
        
         
           Bei großflächigem Hautkontakt schwere Vergiftung möglich.
        
         
           Vergiftungssymptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall.
        
         
           Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
        
         
           Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.
        
         
           Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.
        
         
           Vergiftungsgefahr bei Schleimhautkontakt.
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.
        
      
       
         
           Vergiftungssymptome können auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall.
        
         
           
        
         
           Symptomatik der akuten Vergiftung: Augen: konzentrationsabhängig Brennen, Rötung, Konjunktivits bis Hornhauttrübung, (evtl. irreversibel). Haut: meist relativ schwache Reizung (intensiver bei längerem Kontakt), allergische Reaktionen möglich (Urtikaria, Dermatitis, Ekzem), nach großflächigem Kontakt akute systemische Wirkung möglich. Inhalation: Resorptivwirkungen möglich Ingestion: konzentrationsabhängig gastrointestinale Beschwerden (wie Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe). Resorption: Störungen im Zentralnervensystem und Herz-Kreislaufreaktionen: Schwindel, Zittern, Verwirrtheit, Tremor, Schwitzen, schwacher Puls, Bewusstlosigkeit, tonisch-klonische Krämpfe, Atemversagen; auch metabolische Azidose, evtl. Störung der Leber- und Nierenfunktion.
        
         
           Methämoglobinämie, Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckabfall, Atemnot, Krämpfe.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
        
         
           Wasservollstrahl.
        
      
       
         Nicht entzündbar.
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Kohlendioxid (CO2).
      
       
         Kohlenmonoxid (CO).
      
       
         Stickoxide (NOx).
      
       
         Chlorwasserstoff (HCl).
      
       
         Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.
      
       
         Vollschutzanzug
      
       
         .
      
       
         Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
      
       
         Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
      
    
     
       
         
           Gefahrenzone räumen. Vorgehen nach Notfallplan. Sachkundige hinzuziehen.
        
      
       
         Löschwasser nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.
      
       
         
           Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
        
         
           Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).
        
         
           Mechanisch aufnehmen.
        
         
           Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
        
         
           Den betroffenen Bereich belüften.
        
         
           Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.
        
         
           Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.
        
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         Für ausreichende Lüftung sorgen.
      
       
         Staubbildung vermeiden.
      
       
         Staub nicht einatmen.
      
       
         Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
    
     
       
         
           Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
        
         
           Staubbildung vermeiden.
        
         
           Staub nicht einatmen.
        
         
           Abzug verwenden (Labor).
        
         
           Exposition vermeiden.
        
         
           Behälter nach Gebrauch sofort mit Deckel verschließen.
        
         
           Auf Sauberkeit und Trockenheit am Arbeitsplatz achten.
        
         
           Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).
        
         
           
             Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
          
        
         
           Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
        
         
           Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
        
         
           Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
        
         
           Die Straßenkleidung muss getrennt von der Arbeitskleidung aufbewahrt werden.
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen.
        
         
           Hautschutzplan erstellen und beachten!
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Hautschutzplan erstellen und beachten!
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen.
        
         
           Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
        
         
           Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen.
        
      
       
         
           Behälter dicht geschlossen halten.
        
         
           Unter Verschluss aufbewahren.
        
         
           An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.
        
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           Abzug mit Auffangmöglichkeit für Rauch/Dampf
        
         
           .
        
         
           Nicht zusammen lagern mit: Lebensmittel- und Futtermittel. Arzneimittel.  Ansteckungsgefährliche Stoffe. Radioaktive Stoffe. Explosive Stoffe. Oxidierende Stoffe. Oxidierende Flüssigkeiten. Organische Peroxide. Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische. Pyrophore Feststoffe. Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase bilden. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen.
        
         
           Schützen gegen:
        
         
           UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.
        
         
           Hitze.
        
         
           Empfohlene Lagerungstemperatur:
        
         
           15-25°C.
        
      
       
         
           Färben von Gewebeproben
        
         
           Das Produkt ist für Forschung, Analyse und wissenschaftliche Ausbildung bestimmt.
        
      
    
     
       
         
           Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
        
         
           Staub nicht einatmen.
        
         
           Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.
        
         
           Abzug verwenden (Labor).
        
         
           Verarbeitung in geschlossenen Systemen.
        
         
           Am Arbeitsplatz Waschgelegenheit vorsehen, Augendusche oder Augenwaschflasche bereitstellen und auffallendkennzeichnen.
        
      
       
         
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
          
           
             
          
           
             Partikelfiltergerät (DIN EN 143).
          
           
             P3,
          
           
             Kennfarbe:
          
           
             weiß
          
           
             /
          
           
             blau
          
           
             .
          
        
         
           
             Geeigneter Augenschutz:
          
           
             Korbbrille
          
           
             .
          
           
             Dicht schließende Schutzbrille.
          
           
             DIN EN 166
          
           
             .
          
        
         
           
             Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden.
          
           
             Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
          
           
             Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
          
           
             Schutzhandschuhe tragen.
          
           
             
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk).
          
           
             
          
           
             Materialstärke
          
           
             : >0,11mm.
          
           
             
          
           
             Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min. 
          
        
         
           
             Benutzung von Schutzkleidung
          
           
             .
          
           
             Laborkittel.
          
        
      
       
         
           Schächte und Kanäle sind gegen das Eindringen des Produktes zu schützen.
        
      
    
     
       
         other
         
           fest
        
         solid
         green
         
           dunkelgrün
        
         dark
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
      
       
         
           
             
               5-6 (1g/l)
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             0.01
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             0.06
             hPa
          
           
             50
             °C
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             
               1.6
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           Kinematic
        
         
           Das Produkt ist nicht:
        
         
           Explosionsgefährlich
        
         
           .
        
         
           Das Produkt ist nicht:
        
         
           brandfördernd
        
         
           .
        
      
       
         
           nicht bestimmt
        
      
       
         Partikeleigenschaften
      
       
         :
      
       
         nicht bestimmt
      
    
     
       
         Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr.
      
       
         Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
      
       
         Explosionsgefahr bei Kontakt mit:
      
       
         Oxidationsmittel.
      
       
         Salpetersäure und salpetrige Säure
      
       
         Wasserstoffperoxid.
      
       
         
      
       
         Exotherme Reaktionen mit:
      
       
         Alkalimetalle.
      
       
         Erdalkalimetalle.
      
       
         Reduktionsmittel, stark.
      
       
         Ammoniak.
      
       
         Aminoverbindungen. 
      
       
         Nitroverbindungen. 
      
       
         Vor Hitze schützen.
      
       
         Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
      
       
         Vor Feuchtigkeit schützen.
      
       
         Das Produkt selbst ist nicht explosionsfähig, kann aber explosionsfähige Luft/Dampfgemische bilden. 
      
       
         Starke Säure
      
       
         Oxidationsmittel.
      
       
         Alkalimetalle.
      
       
         Erdalkalimetalle.
      
       
         Peroxide.
      
       
         Phosphoroxide.
      
       
         Stickoxide (NOx).
      
       
         Wasserstoffperoxid.
      
       
         Salpetersäure.
      
       
         Salzsäure.
      
       
         Schwefelsäure.
      
       
         Perchlorate. Chromoxide.
      
       
         Säurechloride.
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Kohlendioxid (CO2).
      
       
         Kohlenmonoxid (CO).
      
       
         Stickoxide (NOx).
      
       
         Chlorwasserstoff (HCl).
      
    
     
       
         
           Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
        
         
           Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
        
         
           !
        
      
       
         
           ATEmix
           Oral
           
             calculated
          
           
             619.8
             mg/kg
          
           
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
         
           Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
        
      
       
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht Hautreizungen.
        
         
           
        
         
           Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschäden.
        
      
       
         
           
             Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Resorcin; Nickelchlorid)
          
        
      
       
         Kann vermutlich Krebs erzeugen. (3-Methylparafuchsin)
      
       
         
      
       
         Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Schädigt die Organe. (Resorcin)
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
    
     
       
         
           Sehr giftig für Wasserorganismen.
        
         
           
        
         
           Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
        
      
       
         
           Das Produkt wurde nicht geprüft.
        
      
       
         
           Das Produkt wurde nicht geprüft.
        
      
       
         
           Das Produkt wurde nicht geprüft.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           stark wassergefährdend
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
        
         
           Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
        
         
           Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
        
         
           Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.  Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Chemikalien in Originalbehältern belassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Ungereinigte Behälter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.  Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de über Rücknahmesysteme für Chemikalien und Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.
        
         
           Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.
        
         
           Gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
        
      
    
     
       
         1759
         1759
         1759
         1759
      
       
         
           
             CORROSIVE SOLID, N.O.S. (resorcinol, Iron(III) chloride)
          
           
             ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. (Resorcin, Eisen(III)-chlorid)
          
        
         
           
             CORROSIVE SOLID, N.O.S. (resorcinol, Iron(III) chloride)
          
           
             ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. (Resorcin, Eisen(III)-chlorid)
          
        
         
           
             CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Resorcinol, iron(III) chloride)
          
        
         
           
             CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Resorcinol, iron(III) chloride)
          
        
      
       
         
           8
           C10
           8
        
         
           8
           C10
           8
        
         
           8
           8
        
         
           8
           8
        
      
       
         III
         III
         III
         III
      
       
         
           UMWELTGEFÄHRDEND
        
         
           UMWELTGEFÄHRDEND
        
         
           
             UMWELTGEFÄHRDEND
          
        
         
           UMWELTGEFÄHRDEND
        
      
       
         Achtung
      
       
         :
      
       
         stark ätzend.
      
       
         
           nicht anwendbar
        
      
       
         
           5 kg
           E1
           274
           E
           3
           80
        
         
           5 kg
           E1
           274
        
         
           5 kg
           E1
           223
           274
           F-A, S-B
        
         
           5 kg
           E1
           A3
           A803
        
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 3, Eintrag 27, Eintrag 75
          
           
           
             Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].
          
        
      
       
         
           
             Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
          
           
           
             
               I
            
             
               5.2.5
            
             
               Organische Stoffe bei m >= 0,10 kg/h: Konz. 20 mg/m³
            
          
           
             
               I
            
             
               5.2.7.1.1
            
             
               Karzinogene Stoffe bei m >= 0,15 g/h: Konz. 0,05 mg/m³
            
          
           
             
               5.2.1
            
             
               Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub bei 0,2 < m <= 0,4 kg/h: Konz. 20 mg/m³ bzw. bei m <= 0,2 kg/h: Konz. 0,15 g/m³ bzw bei m > 0,4 kg/h: Konz. 10 mg/m³
            
          
           
             3
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 6.1D
        
      
       
         
           Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgeführt:
        
         
           
        
         
           Eisen(III)-chlorid
        
         
           
        
         
           Resorcin
        
         
           
        
         
           Nickelchlorid
        
      
       
         Das Produkt unterliegt der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Anforderungen und Beschränkungen bei Umgang und Abgabe u.a. in Abschnitt 3 der ChemVerbotsV beachten.
      
    
     
       
         301
         Giftig bei Verschlucken.
      
       
         302
         Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
      
       
         315
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         317
         Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
      
       
         318
         Verursacht schwere Augenschäden.
      
       
         331
         Giftig bei Einatmen.
      
       
         334
         Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
      
       
         341
         Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
      
       
         350i
         Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
      
       
         351
         Kann vermutlich Krebs erzeugen.
      
       
         360D
         Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
      
       
         370
         Schädigt die Organe (Zentralnervensystem, Blut) bei Verschlucken.
      
       
         370
         Schädigt die Organe.
      
       
         371
         Kann die Organe (Atmungssystem) bei Verschlucken schädigen.
      
       
         372
         Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
      
       
         400
         Sehr giftig für Wasserorganismen.
      
       
         410
         Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
      
       
         412
         Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
      
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.
      
       
         CLP: Classification, labelling and Packaging
      
       
         
      
       
         REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
      
       
         
      
       
         UN: United Nations
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         DNEL: Derived No Effect Level
      
       
         
      
       
         DMEL: Derived Minimal Effect Level
      
       
         
      
       
         PNEC: Predicted No Effect Concentration
      
       
         
      
       
         ATE: Acute toxicity estimate
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         
      
       
         LL50: Lethal loading, 50%
      
       
         
      
       
         EL50: Effect loading, 50%
      
       
         
      
       
         EC50: Effective Concentration 50%
      
       
         
      
       
         ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
      
       
         
      
       
         NOEC: No Observed Effect Concentration
      
       
         
      
       
         BCF: Bio-concentration factor
      
       
         
      
       
         PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
      
       
         
      
       
         vPvB: very persistent, very bioaccumulative
      
       
         
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
      
       
         
      
       
         ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         EmS: Emergency Schedules
      
       
         
      
       
         MFAG: Medical First Aid Guide
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         ICAO: International Civil Aviation Organization
      
       
         
      
       
         MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
      
       
         
      
       
         IBC: Intermediate Bulk Container
      
       
         
      
       
         UVCB: Unknown or Variable Compositon, Complex Reaction Products, and Biological Materials
      
       
         
      
       
         VOC: Volatile Organic Compounds
      
       
         
      
       
         SVHC: Substance of Very High Concern
      
       
         
      
       
         Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
      
       
         
      
       
         Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).
      
       
         
      
       
         EG/EWG: Europäische Gemeinschaft/Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
      
       
         
      
       
         EU: Europäische Union
      
       
         
      
       
         M-Faktor: Multiplikationsfaktor
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         DGR: Dangerous Goods Regulations
      
       
         
      
       
         ICAO: International Civil Aviation Organization
      
       
         
      
       
         TI: Technical Instructions
      
       
         
      
       
         VOC: flüchtige organische Verbindung (volatile organic compound)
      
       
         3,0
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 12,15,16
Rev. 1,00; 04.05.2021; Neuerstellung. 
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